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 Veröffentlicht am 23.09.1975

Norm

V über die Verjährung von Judikatsobligationen allg

ZPO §557

Rechtssatz

Solange nicht über die Einwendungen gegen den Wechselzahlungsauftrag entschieden ist, liegt kein endgültiger

Ausspruch vor, an den sich die dreißigjährige Frist der JMV RGBl 1858/105, knüpfen kann; vielmehr handelt es sich

solange um einen in seiner Wirksamkeit schwebenden Titel.
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